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Die »Bonn-Kopenhagener Erklärungen« - Hintergrund

1920 wurde das frühere Herzogtum Schleswig nach zwei Volksabstimmungen unter internationaler Kontrolle zwischen Deutschland und Dänemark aufgeteilt. Damit wurde der Grund gelegt für die deutsche und die dänische Minderheit, wie wir sie heute kennen. Die Zeit bis 1955 war von nationalen Spannungen geprägt – bedingt u.a. durch Forderungen nach Grenzrevision, durch die Besetzung Dänemarks und die Rechtsabrechnung sowie durch Probleme mit Wahlgesetzen, Zuschüssen und Examensverboten.

Bei Verhandlungen im Herbst 1954 über die Aufnahme der Bundesrepublik in die NATO erwähnte der dänische Außenminister H.C. Hansen die ungelösten Probleme im Grenzland. Auf Initiative von Bundeskanzler Konrad Adenauer wurden Verhandlungen über eine Lösung eingeleitet. Dänemark lehnte einen gegenseitigen Vertrag auf Grund seiner historischen Erfahrungen ab. Stattdessen wurde eine neue Form des Völkerrechts geschaffen: Zwei einseitige, fast identische Regierungserklärungen, die den Willen ausdrückten, die Rechte der Minderheit im eigenen Staat zu sichern, und die das subjektive Nationalitätsprinzip anerkannten.

Die Erklärungen wurden bei einem Treffen am 29. März 1955 in Bonn von den beiden Regierungen veröffentlicht und daraufhin vom Bundestag und vom Folketing gebilligt. Die Erklärungen hatten ihre unmittelbare Wirkung: Die Fünf-Prozent-Sperrklausel bei der schleswig-holsteinischen Landtagswahl wurde für die dänische Minderheit aufgehoben. In Apenrade wurde ein deutsches Gymnasium gegründet, und das „Studentereksamen» (Abitur) des dänischen Gymnasiums in Flensburg erhielt die Anerkennung in Deutschland.

Die Bonn-Kopenhagener Erklärungen zeugten von Weitblick, Mut und gutem Willen. Auf formaler Ebene waren die beiden Erklärungen nicht gegenseitig verpflichtend, sie wurden es aber bald auf realer Ebene.

Ein mehr als 100 Jahre langer Streit zwischen Deutschland und Dänemark fand 1955 einen würdigen Abschluss. Die Erklärungen waren ein Wendepunkt – sowohl im Verhältnis zwischen Minderheit und Mehrheit auf beiden Seiten der Grenze wie auch zwischen den beiden Ländern Deutschland und Dänemark. Unter den Entscheidungsträgern entstand Einigkeit darüber, dass die Angehörigen der Minderheiten als gleichgestellte und gleichberechtigte Bürger zu betrachten und zu behandeln sind. Die Minderheiten, die früher als Unruhestifter aufgefasst wurden, stehen heute als positive Symbole für das deutsch-dänische Verhältnis da.

Es gab jedoch anhaltende Debatten und Kritik hinsichtlich der Zuschüsse für die Organisationen der Minderheiten. Aber in dem Mab e, wie die Unterstützung der sozialen und kulturellen Arbeit der Minderheiten entpolitisiert wurde, lösten sich die meisten Probleme. Auch die Kirchengemeinden akzeptierten ihre gegenseitige Existenz und waren nicht mehr Teil des nationalen Streits. Diese Entwicklung beruht auf mehreren Faktoren, sie ist aber in hohem Mab e durch die politisch-moralische Wertegrundlage der Bonn-Kopenhagener Erklärungen gefördert worden.

In den vergangenen 50 Jahren hat sich das Verhältnis zwischen Mehrheit und Minderheit auf beiden Seiten der Grenze und zwischen den Minderheiten untereinander deutlich verändert: Das „Gegeneinander« wurde zunächst ein „Nebeneinander» und ist heute ein „Miteinander« geworden. Diese Entwicklung hat neue Aktualität erhalten in einem Europa, das seit 1989 vom Wiederaufflammen nationaler Konflikte geprägt ist. Die deutsch-dänische Minderheitenregelung ist kein Exportartikel, sie besteht aber aus einer Reihe von Elementen, von denen einige Modellcharakter besitzen und als Inspiration dienen können.

